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Bezirksverordnetenversammlung Marzahn-Hellersdorf von Berlin 

IX. Wahlperiode 

 

Ursprung: Antrag, Fraktion DIE LINKE 

Beteiligung: 

 

Antrag 
Geänderte Fassung 

-Austauschblatt- 

 

Fraktion DIE LINKE 

Drs.-Nr.: 
 

 

Verfasserin/ 

Verfasser: 

3078/IX 

-Tischvorlage- 

 

Tielebein, Björn 

 

 

RESOLUTION: Aufklärung ermöglichen – Hauptakteure der Vereinsaffäre einladen 

Beratungsfolge: 

Datum Gremium 

26.02.2026 Bezirksverordnetenversammlung 053-BVV-IX 

 

Die BVV möge beschließen: 

 

Die Bezirksverordnetenversammlung fordert den früheren Wirtschaftsstadtrat und das 

ehemalige Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses, Herrn Christian Gräff, sowie den 

früheren Fraktionsvorsitzenden der CDU und das Mitglied des Berliner 

Abgeordnetenhauses, Herrn Johannes Martin, auf, der Einladung des Ausschuss Mobilität 

und Wirtschaft zur Aufklärung der Sachverhalte im Zusammenhang mit der Mitgliedschaft 

des Bezirks in den Vereinen Smartliving Health Center e.V. und Gesundheitscampus am 

UKB e.V. zu folgen. Beide Akteure werden aufgefordert, durch ihre Mitwirkung Aufklärung 

offener Fragen zu ermöglichen und dem Ausschuss, der BVV und der Öffentlichkeit 

gegenüber Transparenz über die Verwendung öffentlicher Gelder herzustellen. 

 

Begründung: 

Die genannten Personen verweigern bisher jede persönliche Stellungnahme im 

zuständigen Wirtschaftsausschuss. Die genannten Hauptakteure ungeklärter 

Sachverhalte, bei denen es auch um die Verwendung öffentlicher Gelder geht, verhindern 

durch ihr Verhalten eine umfassende Aufklärung. Es gebietet der Respekt gegenüber der 

Bezirksverordnetenversammlung, dass ehemalige Mitglieder des Bezirksamtes über 

erfragte Aktivitäten öffentlich Rechenschaft ablegen. Daher ist eine Aufforderung durch 

die BVV geboten. 
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Diese Drucksache wurde:  beschlossen 

  beschlossen in geänderter Fassung 

  zur Kenntnis genommen 

  abgelehnt  

  vertagt wegen Zeitablaufs 

  zurückgezogen 

  überwiesen an:............................................................. 

 


